
Gesetz 
zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) 

Vom 11. März 1980 

§ 1 
Aufgaben des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege 
(1) Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich 
zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich 
gemacht werden. 

(2) Denkmalschutz und Denkmalpflege obliegen dem Land, den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes. 

(3) Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen. Die für 
den Denkmalschutz und die Denkmalpflege zuständigen Behörden sind frühzeitig 
einzuschalten und so mit dem Ziel in die Abwägung mit anderen Belangen 
einzubeziehen, daß die Erhaltung und Nutzung der Denkmäler und Denkmalbereiche 
sowie eine angemessene Gestaltung ihrer Umgebung möglich sind. Ihrerseits wirken 
Denkmalschutz und Denkmalpflege darauf hin, daß die Denkmäler in die 
Raumordnung und Landesplanung, die städtebauliche Entwicklung und die 
Landespflege einbezogen und einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. 

 
§ 7 

Erhaltung von Denkmälern 
(1) Die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten haben ihre Denkmäler 
instand zu halten, instand zu setzen. sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung 
zu schützen, soweit ihnen das zumutbar ist. Für die Zumutbarkeit ist auch zu 
berücksichtigen, inwieweit Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln oder steuerliche 
Vorteile in Anspruch genommen werden können. Die Eigentümer und sonstigen 
Nutzungsberechtigten können sich nicht auf Belastungen durch erhöhte 
Erhaltungskosten berufen, die dadurch verursacht worden sind, daß 
Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichen Recht zuwider 
unterblieben sind. 

(2) Soweit die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten den Verpflichtungen 
nach Absatz 1 nicht nachkommen, kann die Untere Denkmalbehörde nach deren 
Anhörung die notwendigen Anordnungen treffen. 

 
§ 8 

Nutzung von Baudenkmälern und 
ortsfesten Bodendenkmälern 

(1) Baudenkmäler und ortsfeste Bodendenkmäler sind so zu nutzen, daß die 
Erhaltung der Substanz auf Dauer gewährleistet ist. 



(2) Wird ein Baudenkmal oder ortsfestes Bodendenkmal nicht oder auf eine die 
erhaltenswerte Substanz gefährdende Weise genutzt und ist dadurch eine 
Schädigung zu befürchten, so kann die Untere Denkmalbehörde Eigentümer und 
sonstige Nutzungsberechtigte verpflichten, das Baudenkmal oder das ortsfeste 
Bodendenkmal in bestimmter, ihnen zumutbarer Weise zu nutzen. Den Verpflichteten 
ist auf Antrag zu gestatten, das Baudenkmal in einer angebotenen anderen Weise zu 
nutzen, wenn seine Erhaltung dadurch hinreichend gewährleistet und die Nutzung 
mit dem öffentlichen Recht vereinbar ist. 

 
§ 9 

Erlaubnispflichtige Maßnahmen 
(1) Der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde bedarf, wer 

a) Baudenkmäler oder ortsfeste Bodendenkmäler beseitigen, 
verändern, an einen anderen Ort verbringen oder die bisherige 
Nutzung ändern will, 

b) in der engeren Umgebung von Baudenkmälern oder ortsfesten 
Bodendenkmälern Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, 
wenn hierdurch das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt 
wird, oder 

c) bewegliche Denkmäler beseitigen oder verändern will. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 

a) Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen 

oder 

b) ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt. 

(3) Erfordert eine erlaubnispflichtige Maßnahme nach anderen gesetzlichen 
Bestimmungen eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung, 
Zulassung oder Zustimmung, so haben die dafür zuständigen Behörden die Belange 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege entsprechend diesem Gesetz in 
angemessener Weise zu berücksichtigen. Im Falle einer bauaufsichtlichen oder 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung oder Zustimmung kann die Erlaubnis 
nach Absatz 1 auch gesondert beantragt werden. 

 
§ 10 

Veräußerungs- und Veränderungsanzeige 
(1) Wird ein Denkmal veräußert, so haben der frühere und der neue Eigentümer den 
Eigentumswechsel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats, der 
Unteren Denkmalbehörde anzuzeigen. Die Anzeige eines Pflichtigen befreit den 
anderen. 

(2) Wird ein bewegliches Denkmal an einen anderen Ort verbracht, so hat der 
Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte dies der Unteren Denkmalbehörde 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. 

 



§ 26 
Erlaubnisverfahren 

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach diesem Gesetz ist schriftlich mit 
den zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen bei der zuständigen 
Denkmalbehörde einzureichen. 

(2) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei 
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Durchführung des Vorhabens begonnen oder 
wenn die Durchführung zwei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann 
verlängert werden. 

§ 27 
Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustandes 
(1) Wer eine Handlung, die nach diesem Gesetz der Erlaubnis bedarf, ohne 
Erlaubnis, unsachgemäß oder im Widerspruch zu Auflagen durchführt, muß auf 
Verlangen der Unteren Denkmalbehörde die Arbeiten sofort einstellen und den 
bisherigen Zustand wiederherstellen. 

(2) Wer widerrechtlich ein Denkmal vorsätzlich oder fahrlässig beschädigt oder 
zerstört, ist auf Verlangen der Unteren Denkmalbehörde verpflichtet, das Zerstörte 
wiederherzustellen. 

(3) Im übrigen finden die Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes Anwendung. 

 

§ 41 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. eine Anzeige nach §§ 10 oder 15 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 
nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 

2. Maßnahmen, die nach § 9 Abs. 1, §§ 12, 13 Abs. 1 Satz 1 oder § 
14 Abs. 2 Satz 1 der Erlaubnis bedürfen, ohne Erlaubnis oder 
abweichend von ihr durchgeführt oder durchführen läßt, 

3. entdeckte Bodendenkmäler oder die Entdeckungsstätte nicht nach 
§ 16 Abs. 1 unverändert läßt, 

4. einer nach § 39 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
sofern die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis zu 250 000 Euro geahndet 
werden. Wird ohne Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 Buchstabe a ein Baudenkmal beseitigt, 
kann eine Geldbuße bis zu 500 000 Euro festgesetzt werden. 

(3) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren. 

(4) Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist die Untere Denkmalbehörde. 


